
 

Beschluss GK FFV LRV 7. Sitzung 19.08.2010 mit abweichendem Verfahren ab 01.01.2019 Umlauf 12/2018  Be-
schluss vom 31.12.2018 
Anlage 4  Seite 1 von 6 

Anlage 4 ab 01.01.2011 
mit abweichendem Verfahren ab 01.01.2019 

 
 

Verfahren der Zuordnung von Leistungsberechtigten  
zu Gruppen für Leistungsberechtigte mit  

vergleichbarem Bedarf 
 

Die Zuordnung von Leistungsberechtigten (i.F.: LB) zu „Gruppen für Leistungsbe-
rechtigte mit vergleichbarem Bedarf“ (§ 76 Abs. 2 Satz 3 SGB XII) wird wie folgt vor-
genommen: 
 
1. Für die Leistungstypen 
 

a) 1.2.1.1 Wohnen für Menschen mit Körperbehinderungen  
Kinder und Jugendliche ab dem Zeitpunkt der Einschulung und bis zum Ende 
der Beschulung 
 

b) 1.2.2.1 Wohnen für Menschen mit Körperbehinderungen 
Menschen im Erwerbs- und Seniorenalter 

 
c) 2.2.2.1 Wohnen für Menschen mit geistigen Behinderungen 

Kinder und Jugendliche ab dem Zeitpunkt der Einschulung und bis zum Ende 
der Beschulung 

 
d) 2.2.3.1 Wohnen für Menschen mit geistigen Behinderungen 

Menschen im Erwerbs- und Seniorenalter 
 
wird das HMB-W-Verfahren 5/20011  zur Kalkulation der Maßnahmepauschale 
nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf nach Maßgabe 
folgender Regelungen angewandt: 
 
(1) Sobald die Prüfung eines Antrags im Sinne des § 18 SGB XII hinsichtlich des 

Hilfebedarfs gemäß § 17 Abs. 2 SGB XII durch den zuständigen Träger der 
Sozialhilfe zu dem Ergebnis kommt, dass eine Maßnahme durch einen der 
vorbezeichneten Leistungstypen in Betracht kommt, nimmt dieser eine 
-vorläufige- Begutachtung vor und bittet die/den LB und/oder den gesetzlichen 
Vertreter um Auswahl einer oder mehrerer aufnahmebereiter Einrichtungen. 

 
(2) Die Begutachtung wird durch den zuständigen Träger der Sozialhilfe und die 

ausgewählte/ausgewählten Einrichtung/Einrichtungen einvernehmlich inner-
halb von 3 Monaten nach Aufnahme vorgenommen. Die/der LB und/oder der 
gesetzliche Vertreter sind um Teilnahme zu bitten.  
Der Einrichtungsträger, der die/den LB aufnimmt, kann binnen 90 Tagen nach 
der erfolgten Begutachtung nach Ziffer 2 eine Überprüfung der vorgenomme-
nen Zuordnung beantragen. In diesem Fall wird das Verfahren nach Satz 1 
entsprechend wiederholt. Kommt es in dem Verfahren nach Satz 1 oder nach 
Satz 3 zu keiner einvernehmlichen Zuordnung, erfolgt die Zuordnung auf An-
trag durch eine/n sachverständige/n Schlichter/in. Sofern sich die Parteien 
über keinen anderen Zeitpunkt verständigen, gilt die Entscheidung des/der 
Schlichters/in rückwirkend. (Zeitpunkt der Aufnahme bzw. der Antragstellung 

                                            
1 Für alle Begutachtungen und Wiederbegutachtungen ab 01.01.2008 



 

Beschluss GK FFV LRV 7. Sitzung 19.08.2010 mit abweichendem Verfahren ab 01.01.2019 Umlauf 12/2018  Be-
schluss vom 31.12.2018 
Anlage 4  Seite 2 von 6 

auf Wiederbegutachtung). Die Vertragsparteien benennen hierzu gemeinsam 
vier Personen, die nach der Reihenfolge des Eingangs eine Entscheidung 
über die Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe abschließend und 
für beide Parteien verbindlich treffen. 

 
(3) Unbeschadet des Verfahrens nach Ziffer (2) können der Einrichtungsträger 

bzw. der zuständige Träger der Sozialhilfe eine Wiederbegutachtung im 12. 
Monat nach dem Tag der Aufnahme beantragen. Danach sollen Wiederbegut-
achtungen grundsätzlich in Abständen von mindestens 3 Jahren erfolgen; in 
begründeten Ausnahmefällen (z.B. junge Erwachsene mit großer Entwick-
lungsdynamik) können sich Einrichtungs- und Sozialhilfeträger einvernehmlich 
auf einen kürzeren Wiederbegutachtungszeitraum verständigen. Auch in die-
sen Fällen wird das Verfahren nach Ziffer (2) Satz 1 entsprechend (einver-
nehmlich/3-Monatsfrist) angewandt. 
Kommt es zu einer Veränderung der Leistungsberechtigtengruppe, ist das An-
tragsdatum maßgeblich für den Zeitpunkt der Wirkung dieser Veränderung. 
Eine Wiederbegutachtung kann abweichend von Satz 1 auch dann beantragt 
werden, wenn sich der Hilfebedarf der/des LB infolge eines außergewöhnli-
chen Ereignisses (z.B. Krankheit oder Unfall mit anschließendem längerem 
Krankenhausaufenthalt) voraussichtlich auf längere Zeitdauer verändert.  
 

(4)Wechselt der/die LB die Einrichtung und ist der Wechsel nicht in einem verän-
derten Hilfebedarf begründet, verbleibt es bei der bisherigen Zuordnung 

 
(5)Ziffern (1) und (2) gelten nicht im Hinblick auf LB, für die eine Begutachtung 

durch den Einrichtungsträger mit Stichtag zum 30.04.2001 durchgeführt und 
von den Vertragsparteien als plausibel anerkannt wurde. Ziffer (3) gilt entspre-
chend. 

 
(6)Für die LB, die ab dem 01.05.2001 bis zum 31.12.2001 in die Einrichtung auf-

genommen wurden, gilt Ziffer 4 entsprechend. 
 

 
2. Für den Leistungstyp 

 
3.2.1.1 Wohnen für Menschen mit seelischen Behinderungen 
 
wird das „Schlichthorst-Modell“ aus 9/2004 zur Kalkulation der Maßnahmepau-
schale nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf nach 
Maßgabe folgender Regelungen angewandt: 
 
(1) Sobald die Prüfung eines Antrags im Sinne des § 18 SGB XII hinsichtlich des 

Hilfebedarfs gemäß § 17 Abs. 2 SGB XII durch den zuständigen Träger der 
Sozialhilfe zu dem Ergebnis kommt, dass eine Maßnahme in dem vorbezeich-
neten Leistungstyp in Betracht kommt, nimmt dieser eine -vorläufige- Begut-
achtung vor und bittet die/den LB und/oder den gesetzlichen Vertreter um Aus-
wahl einer oder mehrerer aufnahmebereiter Einrichtungen. 

 
(2)Die Begutachtung wird durch den zuständigen Träger der Sozialhilfe und die 

ausgewählte/ausgewählten Einrichtung/Einrichtungen einvernehmlich inner-
halb von 3 Monaten nach Aufnahme vorgenommen. Die/der LB und/oder der 
gesetzliche Vertreter sind um Teilnahme zu bitten.  
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Der Einrichtungsträger, der die/den LB aufnimmt, kann binnen 90 Tagen nach 
der erfolgten Begutachtung nach Ziffer 2 eine Überprüfung der vorgenomme-
nen Zuordnung beantragen. In diesem Fall wird das Verfahren nach Satz 1 
entsprechend wiederholt. Kommt es in dem Verfahren nach Satz 1 oder nach 
Satz 3 zu keiner einvernehmlichen Zuordnung, erfolgt die Zuordnung auf An-
trag durch eine/n sachverständige/n Schlichter/in. Sofern sich die Parteien 
über keinen anderen Zeitpunkt verständigen, gilt die Entscheidung des/der 
Schlichters/in rückwirkend. (Zeitpunkt der Aufnahme bzw. der Antragstellung 
auf Wiederbegutachtung). Die Vertragsparteien benennen hierzu gemeinsam 
drei Personen, die nach der Reihenfolge des Eingangs eine Entscheidung 
über die Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe abschließend und 
für beide Parteien verbindlich treffen. 

 
(3)Unbeschadet des Verfahrens nach Ziffer (2) können der Einrichtungsträger 

bzw. der zuständige Träger der Sozialhilfe eine Wiederbegutachtung im 12. 
Monat nach dem Tag der Aufnahme beantragen. Danach sollen Wiederbegut-
achtungen grundsätzlich in Abständen von mindestens 3 Jahren erfolgen; in 
begründeten Ausnahmefällen (z.B. junge Erwachsene mit großer Entwick-
lungsdynamik) können sich Einrichtungs- und Sozialhilfeträger einvernehmlich 
auf einen kürzeren Wiederbegutachtungszeitraum verständigen. Auch in die-
sen Fällen wird das Verfahren nach Ziffer (2) Satz 1 entsprechend (einver-
nehmlich/3-Monatsfrist) angewandt. 
Kommt es zu einer Veränderung der Leistungsberechtigtengruppe, ist das An-
tragsdatum maßgeblich für den Zeitpunkt der Wirkung dieser Veränderung. 
Eine Wiederbegutachtung kann abweichend von Satz 1 auch dann beantragt 
werden, wenn sich der Hilfebedarf der/des LB infolge eines außergewöhnli-
chen Ereignisses (z.B. Krankheit oder Unfall mit anschließendem längerem 
Krankenhausaufenthalt) voraussichtlich auf längere Zeitdauer verändert. 
 

(4)Wechselt der/die LB die Einrichtung und ist der Wechsel nicht in einem verän-
derten Hilfebedarf begründet, verbleibt es bei der bisherigen Zuordnung 

 
(5)Ziffern (1) und (2) gelten nicht im Hinblick auf LB, für die eine Begutachtung 

durch den Einrichtungsträger mit Stichtag zum 01.11.2004 durchgeführt und 
von den Vertragsparteien als plausibel anerkannt wurde. Ziffer (3) gilt entspre-
chend.  

 
(6)Für die LB, die ab dem 01.11.2004 bis zum 31.12.2005 in die Einrichtung auf-

genommen wurden, gilt Ziffer (5) entsprechend. 
 
 

3. Für die Leistungstypen 
 

a) 1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1 und 1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1 inkl.  2.1.3.2 
 

b) 1.1.3.2 und 2.1.3.2 
 

c) und in Angeboten der sog. „sonstigen heiminterner Tagesstruktur“ 
 
wird das HMB-T-Verfahren zur Kalkulation der Maßnahmepauschale nach Grup-
pen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf nach Maßgabe folgender 
Regelungen angewandt: 
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(1) Sobald die Prüfung eines Antrags im Sinne des § 18 SGB XII hinsichtlich des 

Hilfebedarfs gemäß § 17 Abs. 2 SGB XII durch den zuständigen Träger der 
Sozialhilfe zu dem Ergebnis kommt, dass eine Maßnahme in dem vorbezeich-
neten Leistungstyp/Leistungsangebot in Betracht kommt, nimmt dieser eine -
vorläufige- Begutachtung vor und bittet die/den LB und/oder den gesetzlichen 
Vertreter um Auswahl einer oder mehrerer aufnahmebereiter Einrichtungen. 

 
(2)Die Begutachtung wird durch den zuständigen Träger der Sozialhilfe und die 

ausgewählte/ausgewählten Einrichtung/Einrichtungen einvernehmlich inner-
halb von 3 Monaten nach Aufnahme vorgenommen. Die/der LB und/oder der 
gesetzliche Vertreter sind um Teilnahme zu bitten.  
Der Einrichtungsträger, der die/den LB aufnimmt, kann binnen 90 Tagen nach 
der erfolgten Begutachtung nach Ziffer 2  eine Überprüfung der vorgenomme-
nen Zuordnung beantragen. In diesem Fall wird das Verfahren nach Satz 1 
entsprechend wiederholt. Kommt es in dem Verfahren nach Satz 1 oder nach 
Satz 3 zu keiner einvernehmlichen Zuordnung, erfolgt die Zuordnung auf An-
trag durch eine/n sachverständige/n Schlichter/in. Sofern sich die Parteien 
über keinen anderen Zeitpunkt verständigen, gilt die Entscheidung des/der 
Schlichters/in rückwirkend. (Zeitpunkt der Aufnahme bzw. der Antragstellung 
auf Wiederbegutachtung). Die Vertragsparteien benennen hierzu gemeinsam 
vier Personen, die nach der Reihenfolge des Eingangs eine Entscheidung 
über die Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe abschließend und 
für beide Parteien verbindlich treffen. 

 
(3)Unbeschadet des Verfahrens nach Ziffer (2) können der Einrichtungsträger 

bzw. der zuständige Träger der Sozialhilfe eine Wiederbegutachtung im 12. 
Monat nach dem Tag der Aufnahme beantragen. Danach sollen Wiederbegut-
achtungen grundsätzlich in Abständen von mindestens 3 Jahren erfolgen; in 
begründeten Ausnahmefällen (z.B. junge Erwachsene mit großer Entwick-
lungsdynamik) können sich Einrichtungs- und Sozialhilfeträger einvernehmlich 
auf einen kürzeren Wiederbegutachtungszeitraum verständigen. Auch in die-
sen Fällen wird das Verfahren nach Ziffer (2) Satz 1 entsprechend (einver-
nehmlich/3-Monatsfrist) angewandt. 
Kommt es zu einer Veränderung der Leistungsberechtigtengruppe, ist der 1. 
Tag des Folgemonats nach Antragsdatum maßgeblich für den Zeitpunkt der 
Wirkung dieser Veränderung. Eine Wiederbegutachtung kann abweichend von 
Satz 1 auch dann beantragt werden, wenn sich der Hilfebedarf der/des LB in-
folge eines außergewöhnlichen Ereignisses (z.B. Krankheit oder Unfall mit an-
schließendem längerem Krankenhausaufenthalt) voraussichtlich auf längere 
Zeitdauer verändert. 
 

(4)Wechselt der/die LB die Einrichtung und ist der Wechsel nicht in einem verän-
derten Hilfebedarf begründet, verbleibt es bei der bisherigen Zuordnung 

 
(5)Ziffern (1) und (2) gelten nicht im Hinblick auf LB, für die eine Begutachtung 

durch den Einrichtungsträger mit Stichtag zum 30.09.2010 durchgeführt und 
von den Vertragsparteien als plausibel anerkannt wurde. Ziffer (3) gilt entspre-
chend.  

 
 

4. Für die Leistungstypen 
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a) 2.1.1.1 
Sonderkindergarten/Heilpädagogischer Kindergarten für Kinder mit einer geisti-
gen Behinderung 
 
b) 2.1.2.2 
Anerkannte Tagesbildungsstätte G 
 
wird neben der allgemeinen Leistungsberechtigtengruppe jeweils eine zusätzliche 
Leistungsberechtigtengruppe gebildet, der diejenigen Leistungsberechtigten zu-
geordnet werden, bei denen fachärztlicherseits nach einem von der WHO aner-
kannten Verfahren (zurzeit ICD 10, F 84.0) „frühkindlicher Autismus festgestellt 
wurde“. 

 
5. Für alle anderen Leistungstypen gilt die Zuordnung zu einem Leistungstyp zu-

gleich als Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe. 
 
 

 
Abweichendes Verfahren ab 01.01.2019 für Menschen mit hohen Pflegegraden  
 
Definition des Personenkreises: 
 
Erwachsene Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch (SGB IX), die in den Pflegegrad 4 oder 5 nach § 62 SGB XII bzw. § 15 Sozial-
gesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) eingeordnet sind.  
 
Abweichendes Verfahren: 
 
Leistungsberechtigte Personen (lP), die in den Pflegegrad 4 eingeordnet sind, wer-
den abweichend vom festgelegten Verfahren nach Anlage 4 der „Vereinbarung zur 
Fortführung der Inhalte und Regelungen der mit Wirkung ab 01.01.2002 abgeschlos-
senen Verträge I. Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 
BSHG und II. Niedersächsischer Landesrahmenvertrag zur Vergleichbarkeit (FFV 
LRV)“ und § 5 des Ergänzungsvertrages („III. Vertrag) FFV LRV für die Leistungsty-
pen  
 

• 1.2.1.1 Wohnen für Menschen mit Körperbehinderungen (Kinder und Jugendli-
che ab dem Zeitpunkt der Einschulung und bis zum Ende der Beschulung), 

• 1.2.2.1 Wohnen für Menschen mit Körperbehinderungen (Menschen im Er-
werbs- und Seniorenalter), 

• 2.2.2.1 Wohnen für Menschen mit geistigen Behinderungen (Kinder und Ju-
gendliche ab dem Zeitpunkt der Einschulung und bis zum Ende der Beschu-
lung), 

• 2.2.3.1 Wohnen für Menschen mit geistigen Behinderungen (Menschen im Er-
werbs- und Seniorenalter), 

• geistig, körperlich oder seelisch wesentlich behinderte Leistungsberechtigte im 
Berufsalter, die in Werkstätten (Leistungstypen 1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1 und 
1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1 inkl. 2.1.3.2) für behinderte Menschen beschäftigt sind 
und 
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• volljährige geistig oder körperlich wesentlich behinderte Leistungsberechtigte 
bis zum Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze (zzt. 65 Jahre), die in 
Tagesförderstätten (Leistungstypen 1.1.3.2 und 2.1.3.2) oder in Angeboten 
der sog. „sonstige heiminterner Tagesstruktur“ betreut werden 

 
mindestens in die Leistungsberechtigtengruppe (LBGR) 4 eingestuft.  
 
Für den Leistungstyp  
 

• 3.2.1.1 Wohnen für Menschen mit seelischen Behinderungen 
 
werden die lP automatisch in die LBGR 3 eingestuft.  
 
 
LP, die in den Pflegegrad 5 eingeordnet sind, werden abweichend vom nach Anlage 
4 FFV LRV festgelegten Verfahren für die Leistungstypen 1.2.1.1, 1.2.2.1, 2.2.2.1 
und 2.2.3.1, 1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1, 1.1.3.1, 2.1.3.1, 3.1.1.1 inkl. 2.1.3.2, 1.1.3.2 und 
2.1.3.2 automatisch in die LBGR 5 eingestuft und für den Leistungstyp 3.2.1.1 auto-
matisch in die LBGR 3 eingestuft.  
 
 


